
Sehr geehrte Leserinnen, sehr geehrte Leser,

in diesem Jahr erhalten Sie, bedingt durch organisatorische Änderungen in unserem Hause, einen etwas reduzierten 
Newsletter.

Auch für diesen Newsletter hat unser Justiziariat aktuelle Informationen zur Rechtsprechung im Erbrecht zusammen-
gestellt.

Herausheben möchten wir die Leistungen unserer Mitarbeitenden: Nachdem die Geschäftsführerin unserer US-ameri-
kanischen Tochterfirma AGHS, Amy Crabill Lay, bereits im August 2021 bei den UK Probate Research Awards als „Best 
International Probate Researcher oft the Year“ ausgezeichnet wurde, ist es in diesem Jahr zwei unserer polnischen 
Kollegen, Paul und Benjamin Ratz, gelungen, eine Auszeichnung im Bereich „Best Human Interest Story“ zu erhalten. 
Darüber hinaus hat Arkadiusz Wełniak, der ebenfalls für unsere Tochterfirma GEN Sp. z o.o. tätig ist, erfolgreich seine 
Dissertation an der Universität Danzig verteidigt und darf sich nun offiziell „Dr. Arkadiusz Wełniak“ nennen. 

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen. Sollten Sie Anmerkungen oder Kritik haben, freuen wir uns wie immer, 
wenn Sie damit an uns herantreten.

Jan Holtmeyer Dr. Norbert Herms
Geschäftsführer Geschäftsführer
GEN Gesellschaft für Erbenermittlung mbH Erbenermittlung Dr. Hans-J. Noczenski GmbH
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sei nicht erkennbar, welche Personen mit der Formulie-
rung "5 befreundete Familien" gemeint waren. In einem 
zweiten Schritt ist zu prüfen, ob die letztwillige Verfügung 
auslegungsfähig ist, also mehrere Auslegungsmöglichkei-
ten zulässt. Bejahendenfalls ist zu prüfen, ob ein sich aus 
der formunwirksamen Anlage ergebendes Auslegungs-
ergebnis zum Erblasserwillen im Testament immerhin 
andeutungsweise oder versteckt zum Ausdruck (sog. An-
deutungstheorie) gekommen ist. Diese Frage verneinte 
der BGH: für eine in der Testamentsanlage ggf. zum Aus-
druck kommende Einsetzung der Beteiligten zu 1 und 2 
als Miterbende finde sich in der Testamentsklausel zum 
Erbteil Italien kein hinreichend eindeutiger Anhaltspunkt.

Praxishinweis: Nach herkömmlicher Ansicht wird die 
Wirksamkeit eines testamentum mysticum bejaht, wenn 
die Bezugnahme in der formunwirksamen Anlage ledig-
lich zum Zwecke der näheren Erläuterung der testamen-
tarischen Bestimmungen erfolge; nur eine ergänzende 
oder inhaltsbestimmende Bezugnahme in der Anlage 
sei bedenklich. Diese Ansicht wird vom BGH in der Ent-
scheidung vom 10.11.2021 in Hinblick auf Abgrenzungs-
schwierigkeiten kritisch beurteilt. Rechtsanwendende 
sollten für die Wirksamkeit eines testamentum mys-
ticum daher nur noch die Grundsätze des BGH-Urteils 
vom 10.11.2021 heranziehen.

Dem Anspruch des Pflichtteilsberechtigten auf 
Wertermittlung gemäß § 2314 Abs. 1 Satz 2 Halb-
satz 2 BGB steht nicht der Umstand entgegen, dass 
der Nachlassgegenstand vom Erben nach dem Erb-
fall veräußert wurde. Dieser Anspruch umfasst nicht 
die Begutachtung durch einen öffentlich bestellten 
und vereidigten, sondern lediglich durch einen un-
parteiischen Sachverständigen.

BGH, Urteil v. 29.09.2021, Az.: IV ZR 328/20

Zum Sachverhalt: Die Klägerin machte Ansprüche aus 
dem Pflichtteilsrecht hinsichtlich eines Nachlasses gel-
tend, zu dem eine im Miteigentum des Erblassers ste-
hende Immobilie zählte. Diese Immobilie war zeitnah 
nach Eintritt des Erbfalls für einen Preis von 65.000 Euro 
verkauft worden. Es lagen drei Sachverständigengutach-
ten vor, die in ihren Werten zwischen 58.000 Euro und 
245.000 Euro variierten. Die Klägerin beantragte erst- 
instanzlich erfolgreich, den Wert der Immobilie durch 
Vorlage eines Wertgutachtens eines öffentlich bestellten 
und vereidigten Sachverständigen zu ermitteln zu las-
sen. Das Berufungsgericht wies den Wertermittlungs-
anspruch zurück und verneinte ein schutzwürdiges Inte-
resse an der Wertermittlung. Zum einen begründete es 
diese mit dem zeitnahen Verkauf des Grundstücks nach 
dem Erbfall. Zum anderen würde ein weiteres Wertgut-
achten angesichts der bereits vorliegenden drei Bewer-
tungen an der Bewertungsunsicherheit nichts ändern. Die 
Revision des Klägers zum Bundesgerichtshof (BGH) war 
erfolgreich. Ausgangspunkt des BGH ist § 2314 Abs. 1  

Rechtsprechung

Zur Unwirksamkeit einer Erbeinsetzung, wenn die 
Erbenden in einem eigenhändigen Testament erst 
durch Bezugnahme auf eine nicht die Testaments-
form wahrende Anlage individualisierbar bestimmt 
werden.

BGH, Beschl. v. 10.11.2021, Az.: IV ZB 30/20

Der Bundesgerichtshof (BGH) befasste sich in einer 
jüngsten Entscheidung mit einem sog. testamentum 
mysticum, d.h. einem Testament, das auf ein nicht der 
Testamentsform genügendes Schriftstück Bezug nimmt. 
Zum Sachverhalt: Der Erblasser und seine zweite Ehe-
frau erstellten ein gemeinschaftliches eigenhändiges 
Testament, das von beiden unterzeichnet wurde und in 
welchem sie sich gegenseitig zu Alleinerben einsetzten. 
Das Testament befasste sich ferner mit dem in Italien 
belegenen Vermögen („Erbteil P/I“ bzw. „Erbteil Italia“). 
Es hieß dort (im Folgenden von mir als „Testamentsklau-
sel zum Erbteil Italien“ bezeichnet): „Erbteil P./I. fällt an 
eine Erbengemeinschaft aus 5 befreundeten Familien 
(…). Namen und Adressen für das Erbteil Italia sind im 
PC-Ausdruck angehängt und persönlich unterschrie-
ben.“ In einer maschinengeschriebenen, vom Erblasser 
und seiner zweiten Ehefrau handschriftlich datierten und 
unterzeichneten Anlage (im Folgenden von mir als „Tes-
tamentsanlage“ bezeichnet) waren fünf Paare, darunter 
die Beteiligten zu 1 und 2, mit ihren jeweiligen Namen, 
Adressen und Kontaktdaten aufgeführt. Nachdem die 
Ehefrau verstorben war, errichtete der Erblasser ein no-
tarielles Testament, in dem er seine Tochter (Beteiligte 
zu 3) als Alleinerbin einsetzte. Nach dem Tod des Erb-
lassers beantragten die Beteiligten zu 1 und 2 die Ertei-
lung eines Erbscheins, der sie als Miterbende auswies. 
Das Nachlassgericht erachtete die Tatsachen, die zur 
Erteilung des beantragten Erbscheins erforderlich sind, 
für festgestellt. Auf die Beschwerde der Beteiligten zu 
3 hob das Oberlandesgericht (Beschwerdegericht) den 
Beschluss des Nachlassgerichts auf und wies den Erb-
scheinsantrag zurück. Die Argumentation des Beschwer-
degerichts: Die Erbeinsetzung der Beteiligten zu 1 und 2 
sei nicht wirksam, da die gemäß §§ 2247 Abs. 1, 2267 
Satz 1 BGB erforderliche Form nicht eingehalten worden 
sei. Die Zugehörigkeit der Beteiligten zu 1 und 2 zu einer 
Gruppe von Erben lasse sich nur der Anlage entnehmen, 
die aber nicht der Testamentsform entspreche. Die Be-
teiligten zu 1 und 2 legten gegen die Entscheidung des 
Beschwerdegerichts Rechtsbeschwerde zum BGH ein.

Der BGH wies die Rechtsbeschwerde zurück. Er folgte 
der Begründung des Beschwerdegerichts. Die Argumen-
tation des BGH im Einzelnen: zunächst war die Testa-
mentsklausel zum Erbteil Italien darauf zu prüfen, ob sie 
genommen hinreichend bestimmt (vgl. § 2065 Abs. 2 
BGB) die Erbenden bezeichnete. Dies ist nach Ansicht des 
BGH zu verneinen, denn aus dem Text des Testaments 
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bezeichneten Umständen in eine Lebensgefahr gekom-
men und seitdem verschollen ist, kann für tot erklärt wer-
den, wenn seit dem Zeitpunkt, in dem die Lebensgefahr 
beendigt ist oder ihr Ende nach den Umständen erwartet 
werden konnte, ein Jahr verstrichen ist.“). 

Der Antragsteller wandte sich in seiner gegen den o.g. 
Beschluss eingelegten Beschwerde gegen die Ausle-
gung des Amtsgerichts zu § 1 Abs. 1 VerschÄndG und 
machte geltend, erst der Angriffskrieg und die Annexion 
Polens durch das nationalsozialistische Regime Deutsch-
lands habe die Errichtung von dortigen Konzentrations-
lagern, u.a. des Konzentrationslagers Ausschwitz, er-
möglicht. Daher sei die Errichtung und Verbringung von 
Personen in das Konzentrationslager Ausschwitz ein 
„Ereignis bzw. Zustand des „letzten Krieges“ i.S. der 
o.g. Norm. Das Amtsgericht half der Beschwerde nicht 
ab und machte ferner geltend, es sei gemäß § 9 Abs. 
2 VerschG der wahrscheinlichste Todeszeitpunkt festzu-
stellen, den es mit dem Beginn der Lebensgefahr (Tag 
der Deportation) datierte. 

Das KG Beschwerde gab der Beschwerde statt und stell-
te als Todeszeitpunkt des T.G. den 31.12.1945, 24:00 
Uhr, fest. Es folgte der Argumentation des Antragstellers 
zur Auslegung des § 1 Abs. 1 VerschÄndG, da der Zwei-
te Weltkrieg die fabrikmäßig betriebene Tötung in entle-
genen, schwer zugänglichen Gebieten ermöglicht habe. 
Diese Ansicht hatte das KG bereits in früheren Entschei-
dungen (Beschl. v. 10.05.1954 – 1 W 1181/54, Beschl. 
v. 12.04.1956 – 1 W 740/56) vertreten. Das KG stellte 
ferner klar, dass entgegen der Ansicht der Vorinstanz  
§ 9 Abs. 2 VerschG („wahrscheinlichster Todeszeit-
punkt“) nicht anwendbar sei, da diese Vorschrift durch 
Art 2 § 2 VerschÄndG verdrängt werde, wenn kein An-
trag gestellt worden sei, Ermittlungen über den Zeit-
punkt des Todes anzustellen; insoweit konnte sich das 
KG auf die höchstrichterliche Rechtsprechung (BGH, Urt. 
v. 07.02.1974, Az.: IX ZR 64/72) berufen. 

In eigener Sache

Internationale Erbenermittlung –  
UK PROBATE RESEARCH AWARDS 2022

Die UK Probate Research Awards haben sich in Groß-
britannien als eine Plattform etabliert, auf der das En-
gagement von Erbenermittelnden auf nationaler und 
internationaler Ebene gewürdigt wird. Die diesjährige 
Preisverleihung in London wurde von Rob Rinder mode-
riert und von der Aviva Legal Indemnities und der National 
Association of Licenced Paralegals (NALP) unterstützt.

Aus diesem Anlass wurden am 28.04.2022 in unterschied-
lichen Kategorien Preise an die besten und erfolgreichsten 
Vertreterinnen und Vertreter der Branche verliehen. 

Satz 2, Halbsatz 2 BGB, wonach die pflichtteilsberechtig-
te Person verlangen kann, dass der Wert der Nachlass-
gegenstände ermittelt wird. Eine Ausnahme von diesem 
Anspruch nach Treu und Glauben gemäß § 242 BGB oder 
wegen Verstoßes gegen das Schikaneverbot gemäß  
§ 226 BGB, etwa unter dem Gesichtspunkt, dass bereits 
mehrere Sachverständigengutachten zu dem Wert des 
Nachlassgegenstandes eingeholt worden und diese zu 
demselben Ergebnis gekommen seien, schied ange-
sichts der divergierenden Bewertungen im vorliegenden 
Fall aus. Aus diesem Grund führt, so der BGH, auch die 
vereinzelt im Schrifttum vertretene Auffassung, dass 
nach Veräußerung eines Nachlassgegenstandes grund-
sätzlich kein Wertermittlungsanspruch mehr in Be-
tracht komme, im vorliegenden Fall zu keinem anderen  
Ergebnis. 

Gegen eine Versagung des Wertermittlungsanspruchs 
in Fällen der nachträglichen Veräußerung eines Nach-
lassgegenstandes spricht nach Ansicht des BGH ferner, 
dass ausweislich der Regelung in § 2314 Abs. 2 BGB die 
Kosten für die Auskunftserteilung und Wertermittlung 
nach Absatz 1 dem Nachlass zur Last fallen, während die 
pflichtteilsberechtigte Person, die im Rahmen von § 2311 
Abs. 1 Satz 1 BGB einen anderen Verkehrswert als den 
tatsächlichen Veräußerungserlös behauptet, insoweit 
darlegungs- und beweispflichtig ist und damit auch die 
entsprechenden für die Wertermittlung erforderlichen 
Kosten zu tragen hat.

Zur Anwendbarkeit des VerschÄndG („Fiktion 
31.12.1945, 24:00 Uhr, als Todeszeitpunkt“) auf 
Insassinen und Insassen eines nationalsozialisti-
schen Vernichtungslagers

Kammergericht (KG), Beschl. vom 07.03.2022, Az. 1 
W 276/21

Zum Sachverhalt: Der Antragsteller hatte die Todeserklä-
rung eines Insassen (von mir im Folgenden mit „T.G.“ ab-
gekürzt) des Vernichtungslagers Auschwitz, der dorthin 
im März 1943 verbracht wurde, beantragt, aber keinen 
Antrag gestellt, Ermittlungen über den Zeitpunkt des To-
des anzustellen. Seiner Auffassung nach war der Tod auf 
den 31.12.1945, 24:00 Uhr, festzustellen. Das Amtsge-
richt (AG Lichtenberg, Beschl. vom 15.04.2021, Az. 70 II 
28/20) hingegen stellte als Todeszeitpunkt den 24:00 Uhr 
desjenigen Tages im März 1943 fest, an dem der Insasse 
in das Vernichtungslager deportiert wurde. Es begründe-
te dies damit, dass KZ-Häftlinge Opfer des politischen 
Systems in Deutschland und nicht der Kriegsverhältnisse 
gewesen seien, so dass § 1 Abs. 1 des Gesetzes zur Än-
derung von Vorschriften des Verschollenheitsrechts vom 
15.01.1951 (VerschÄndG), nämlich dessen Tatbestands-
merkmal „Vermisstheit im Zusammenhang mit Ereignis-
sen oder Zuständen des letzten Krieges“ nicht erfüllt sei. 
Es berief sich dabei auf die Kommentarliteratur zu § 7 
VerschG („Wer unter anderen als den in den §§ 4 bis 6 
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Es freut uns sehr mitteilen zu 
können, dass die Genealogen 
Paul Ratz und Benjamin Ratz 
für ihre herausragende Arbeit 
auf dem Gebiet der internatio-
nalen Erbenermittlung als erste 
Mitarbeiter unserer Tochterfir-
ma in Polen, der GEN Sp. z o.o., 
zu den Mitausgezeichneten in 
der Kategorie „Best Human In-
terest Story“ zählen.

Wir gratulieren unserem Mitarbeiter Dr. Arkadiusz 
Wełniak zur erfolgreichen Verteidigung seiner  
Dissertation!

Am 20. Juni 2022 fand an der Historischen Fakultät der 
Universität Danzig die öffentliche Verteidigung der Dis-
sertation von Dr. Arkadiusz Wełniak statt. Die Arbeit mit 
dem Titel „Die Entstehung der Bevölkerungsbeziehungen 
im Stadt- und Landkreis Elbing (Elbląg) 1945 –1950“ wur-
de von Prof. Marek Stażewski von der Universität Gdańsk 
betreut. 

Inhaltlich behandelt die Dissertation von Dr. Arkadiusz 
Wełniak Migrationsbewegungen und demografische 
Prozesse im Zusammenhang mit der Besiedlung des 
post-deutschen Kreises Elbing durch die polnische Ein-
wandererbevölkerung direkt nach dem Zweiten Welt-
krieg. Vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen und 
politischen Veränderungen stellt die Studie den Verlauf 

der Vertreibung der deutschen 
Bevölkerung sowie die An-
passungs- und Integrations-
prozesse der Vertreter der 
neuen, postmigrierten Ge-
meinschaften dar. Auch die 
demografische Entwicklung 
– d.h. die natürliche Bevölke-
rungsentwicklung sowie der 
Wanderungssaldo – werden 
aufgezeigt. 

Das Werk ist das Ergebnis von fast zehn Jahren Quellen-
studium durch den Autor und tiefgehenden Recherchen 
in Archiven in Polen und Deutschland. 
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